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Gabriele Czarnowski 

Frauen - Staat - Medizin. Aspekte der Körperpolitik 
im Nationalsozialismus 

Das Verhältnis Frauen und Staat ist bis heute jenseits aller Kodifizierungen der politi­
schen, sozialen, rechtlichen und farnilialen Gleichstellung von Frauen im Verlauf der 
Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt durch den nie aufgegebenen An­
spruch des Staates auf die Verfügungsgewalt über die „Frucht im Mutterleib" - fest­
geschrieben im§ 218 Strafgesetzbuch. Mit der seit Mitte der siebziger Jahre geltenden 
Indikationenregelung1

> legt der Staat die Entscheidung über einen Schwangerschafts­
abbruch durch die vorgeschriebene ärztliche Indikationsstellung - auch in Fällen der 
sog. „Notlagenindikation" - weiterhin in das Ermessen eines Berufsstands und einer 
Wissenschaft, die auf eine lange Tradition „sach" -verständiger Hegemonie über den 
Frauenkörper zurückblicken können (vg. Duden 1980), bis hin zu gegenwärtigen me­
dizinischen Forschungen und Experimenten von Leih(gebär)müttern und moderner 
Homunculusproduktion (vg. Arditti/Klein/Minden 1985). Mit der gesetzlich vorge­
schriebenen Meldepflicht jeder legalen Schwangerschaftsunterbrechung an das Stati­
stische Bundesamt wurde überdies ein Kontrollinstrument geschaffen, das Daten zur 
argumentativen Untermauerung der seit einigen Jahren unter dem Schlagwort „Schutz 
für das ungeborene Leben" geführten Diskussionen bereitstellt, welche das gesetzlich 
zugestandene Handeln verunglimpft als „Mißbrauch" der Notlageninkdikation und 
dieses wieder einzuschränken gedenkt. 
Für die Entwicklung dieser Machtkonstellation ist der Nationalsozialismus von nicht 
zu unterschätzender.Bedeutung. Er setzte eine neue „Qualität" der Verfügung über 
den Frauenkörper durch, indem er der Medizin eine Machtfülle verlieh, die sie zuvor 
nicht besessen hatte. Umgekehrt wäre die nationalsozialistische Bevölkerungs- und Fa­
milienpolitik ohne die Medizin nicht möglich gewesen, sowohl was das Instrumentari­
um als auch die praktische Durchführung betrifft, bis hin zur „ wissenschaftlichen" 
Begründung. Was jedoch das Ausmaß und die Richtung der Gewaltanwendung über 
die generative Produktivkraft des weiblichen Körpers betrifft, so ist die heutige staatli­
che Politik mit der von 1933 bis 1945 im nationalen Maßstab kaum vergleichbar, 
wenngleich angesichts neuer fötaler Untersuchungsmethoden wie Amniozentese und 
Ultraschall und dem damit verbundenen Entscheidungsdruck für eine mögliche Ab­
treibung (Hubbard, Saxton 1985), der Sterilisierung Behinderter (Sierck/Radtke 1984) 
und bevölkerungspolitischer Praktiken in der „Dritten Welt" (Zimmermann 1984) zu­
sammenhänge zwischen alter und neuer Eugenik deutlich werden. 

„Kampf gegen Geburtenrückgang und Entartung" 

Der NS-Staat verfolgte nach der zur Staatsdoktrin erhobenen Rassenhygiene eine 
zwieschlächtige Politik des Gebärzwangs und der Geburtenverhinderung. Damit setzte 
er - in verschärfter Form und unter den Bedingungen der Diktatur - in die Tat um, 
was, seit dem Kaiserreich international zunächst nur von wenigen Ärzten und Rassen­
hygienikern gefordert - auch Frauen der Frauenbewegung waren affiziert (Janssen­
Jurreit 1979) -, sich nach dem Ersten Weltkrieg als breiter Eugenik-Konsens quer 
durch alle politischen Parteien und bevölkerungspolitischen „Experten' '-Gremien, bis 
hin zur linken Sexualreformbewegung, entwickelt hatte und zuletzt unter dem Druck 
der Weltwirtschaftskrise in Preußen bereits vor der nationalsozialistischen „Machter­
greifung" zum politischen Programm geworden war, 2>: den „Kampf gegen Geburten­
rückgang und Entartung". 
Dies in den Zwanziger Jahren häufig gebrauchte Schlagwort steht für tiefgreifende 79 



Veränderungen einer Gesellschaft im Übergang. Die Bürokratisierung und Rationali­
sierung der Industrie, der Verwaltung, der Sozialpolitik machten nicht halt an der 
Grenze zum „Privaten" - der Familie, der Hausarbeit, den Geburten, der Sexualität 
- sondern forderten seine Veränderung geradezu heraus. Zu Beginn der Dreißiger 
Jabre hatte dieser Prozeß bereits einen Großteil der Familien erfaßt, getragen von der 
Neuen Frau (Grossmann 1984). Angeleitet von einem wachsenden Heer hauswirt­
schaftlicher, sozial-.und gesundheitspolitischer „Experten" übernahm die Neue Frau 
die steigenden Anforderungen an die Hygiene von Wohnung, Wäsche und Kleidung, 

neuzeitlicher" Ernährung, geplanter Geburtenfolge, „richtiger" Säuglings- und 
Kleinkinderpflege sowie die psychohygienische Betreuung des Ehemanns, auch wenn 
sie erwerbstätig war. Diese Intensivierung und Rationalisierung der häuslichen Arbeit 
von Frauen blieb jedoch nicht ohne Folgen - bzw. die frühen „natürlichen" Folgen 
von Ehe und Familie blieben zusehends aus: Die Frauen reagierten auf die neuen An­
forderungen, die sie durchaus auch positiv aufgriffen, in der Mehrzahl mit der Redu­
zierung ihrer Kinderzahl, um die sich vermehrenden Arbeitsbelastungen einigermaßen 
bewältigen zu können (Hausen 1984). 
Der Geburtenrückgang fürhte zu einer nachhaltigen Verunsicherung der männlichen 
Öffentlichkeit, da das Handeln der Frauen die Geschlechterkonzeption von der Frau 
als „passive Natur" und insbesondere ihre Aufspaltung in „lY,lutter" und „Hure" ins 
Wanken brachte (Bergmann 1985). Sahen die konservativen Arzte und Bevölkerungs­
politiker den Alptraum von Staat und Gesellschaft als großes Bordell auf sich zukom­
men, in dem jede Ehefrau zur „Privatprostituierten" wurde und sagten Nazi-Ärzte 
schon in der Weimarer Zeit der wachsenden „Unzuchtsbereitschaft" der „deutschen 
Frauen und Mädchen" den Kampf an, so setzte sich die Sexualreformbewegung an die 
Spitze des „Fortschritts" (vgl. Grossmann 1984): Sie nahm das veränderte Verhalten 
positiv auf und suchte es zu kanalisieren, wobei sie das Passivitätskonzept im Grunde 
nicht aufgab. Verhütungsmittel und Beratung in sexuellen Techniken sollten das auch 
von den Sexualreformern als gefährdet angesehene „Eheglück" auf einer neuen Basis 
festigen. Nach dem Motto van de Veldes „Der Mann ist der sexuelle Führer der Frau", 
weil er als der „aktivere" galt, war es nun Schuld des Ehemannes, wenn seine Frau fri­
gide war oder wenn nicht beide zur selben Zeit den koitalen Orgasmus erreichten. 
Gleichzeitig wurde aber auch vor sog. „eheuntauglichen", „triebhaften" Frauen ge­
warnt. Atina Grossmann faßt die neuen Rationalisierungsbestrebungen der Sexualität, 
zu denen fraglos Geburtenregelung gehörte, so zusammen: „Sex ist harte Arbeit'' 
(Grossmann 1983 b). 
Die „neue Frau" und mit ihr die „neue Familie" bildeten gleichsam die erste große 
Welle der „Modernisierung". Doch neben ihnen existierten diejenigen, die sich den 
„modernen Zeiten" (noch) nicht angepaßt hatten, sei es, weil sie es nicht wollten oder 
es nicht konnten. Haushalt, Geburten und Kinderpflege wurden hier nach Meinung 
der „Experten", inclusive der Sexualreformer, „unrationell", ohne Planung oder 
„nachlässig'' betrieben, die Frauen ihrer meist vielen Kinder wegen, die sie ohne einen 
bewußten „ Willen zum Kind" in die Welt brachten - was auf ein „unkontrolliertes" 
Sexualverhalten verwies - dem sog. „naiven" im Gegensatz zum neuen „rationellen 
Geblirtypus" zugeordnet - eine Begriffsschöpfung des Sozial- und „Fortpflanzungs" -
Hygienikers Alfred Grotjahn, der dem rechten Flügel der Sozialdemokratie angehörte. 
Dieser „Kinderreichtum" brachte - so die Ansicht von Bevölkerungspolitikern ver­
schiedenster Couleur - „Volk un~ Staat" keinen oder nur geringen „Nutzen" ein, im 
Gegenteil: oft genug nur Kosten. Über die Belastung der Staatskasse mit Fürsorge-und 
Sozialausgaben hinaus aber drohte nach weitverbreiteter Auffassung von hier die „Ge­
fahr der Entartung". Rechenexempel prognostizierten, basierend auf der wissen­
schaftlich für erwiesen gehaltenen Erkenntnis der Vererblichkeit von Schwachsinn, 
Psychopathie und anderen „Geisteskrankheiten'', Alkoholismus und selbst 
Tuberkulose3>, nach wievielen Generationen die auf diese Weise klassifizierten, als 
„minderwertig" oder „asozial" bewerteten Menschen durch ihre höhere Kinderzahl 
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ßig überrundet haben würden. 
Wir finden hier die Ausweitung des Konzepts der weiblichen Minderwertigkeit (vgl. 
Fischer-Hornberger 1984) auf Frauen und Männer mit gesellschaftlichen und sexuellen 
„Devianzen'', mit Körper- und Geisteskrankheiten (vgl. Bergmann 1985). Die Patho­
logisierung geschlechtlicher und sozialer Abweichungen und deren behauptete Vererb­
lichkeit war es, was die „Degeneration des Volkskörpers" befürchten ließ und Abhilfe­
maßnahmen an den individuellen Körpern heraufbeschwor, nicht zuletzt deshalb, um 
Kosten für Sozialausgaben einzusparen. Allan Chase (1977) spricht in diesem Zusam­
menhang vom modernen wissenschaftlichen Rassismus als einem „Rassismus der Lie­
be", der Liebe zum Geld; er sieht hierin einen wesentlichen Unterschied zum „alten", 
subjektiven Rassismus, der von Haß gespeist wird. 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, weshalb der „Kampf gegen Geburtenrückgang 
und Entartung'' als Angriff von zwei Seiten auf die Gebärfähigkeit der Frauen geführt 
wurde; gegen die als „erbkrank" stigmatisierten mit ungleich schwereren Waffen, 
denn die Drohung der Zwangssterilisation, sei es die eigene, die des Mannes oder der 
bereits geborenen Kinder, war von großer Bedeutung für das individuelle Leben, insbe­
sondere der Armen - und ein effektiv strukturiertes Erfassungssystem ließ den Be­
troffenen hier weniger Fluchtmöglichkeiten offen. 
Staat und Partei im Nationalsozialismus griffen die modernen wissenschaftlich unter­
mauerten Standards der Haushaltsführung und des Gebärverhaltens auf und führten 
sie fort. Sie unterstützten und förderten ihre Verbreitung vermittels einer nach Um­
fang, Reichweite und einheitlicher Ausrichtung zuvor nicht dagewesenen Gesundheits­
vorsorge und Hausarbeitsschulung für Frauen durch Mütterkurse und Mütterberatung 
(Dammer 1981) und erhoben sie gleichzeitig zur allgemeinen Norm, überwacht von 
Fürsorgerinnen und Amtsärzten der 1935 geschaffenen staatlichen Gesundheitsämter 
(vgl. Czarnowski 1985). Wer den Anforderungen nicht genügte- geistig - körperlich 
- charakterlich - galt als „erbkrank" und verfiel aufgrund von Diagnosen der Medi­
zin und Psychiatrie, später kurz „Lebensbewährung", der Zwangssterilisation, einer 
der zentralen Maßnahmen der sog. „ausmerzenden" Bevölkerungspolitik. „Grund­
sätzlich ist die ,Abweichung von der Norm' entscheidend; ... (der) Kern der Norm 
... : Arbeitsfähigkeit, Leistungs- und Aufstiegswille, Arbeitsfreude, kurz ,der deutsche 
Arbeitscharakter'. Für Frauen hieß er: willige Hausarbeit; sein Gegenpol: die Schlam­
pe, die Prostituierte" (Bock 1979). Demgegenüber sollte eine Kombination materieller 
Hilfeleistungen - auch für „anständige" Arme, die ihre Leistungsbereitschaft unter 
Beweis zu stellen hatten - , der Ausweitung ärztlicher Kontrolle über den Körper und 
verschärfter Verfolgung von Abtreibungen sog. „erbgesunder" Frauen als Maßnahme 
der sog. „aufbauenden" Bevölkerungspolitik eine Erhöhung der „Gebärleistung" auf 
der Basis der neuen Standards erzwingen. 
Um den Preis der Körperstrafe setzte der NS-Staat folglich alle Frauen unter Druck, 
die moderne, arbeitsintensive Form4

> der Hausarbeit und Kinderpflege zu übernehmen 
oder zumindest sich darum zu bemühen. Aller Repressionen zum Trotz konnte er je­
doch eine signifikante Steigerung der Geburtenzahlen nicht erreichen (vgl. Bock 1979, 
122 ff., Knodel 1974). In historischer Perspektive betrachtet hatte der Nationalsozialis­
mus auf diese Weise unter Anwendung brutaler Methoden einen entscheidenden An­
teil an der beschleunigten Durchsetzung der modernen Kernfamilie in Deutschland 
(Mason 1976, Stephenson 1975)5> und ist in dieser Hinsicht überholt, nicht aber in den 
Strukturen, die er aufgegriffen, spezifisch geformt und hinterlassen hat: die ge­
schlechtsspezifische häusliche und außerhäusliche Arbeitsteilung zu Lasten der Frauen 
- die Durchsetzung des uns heute so vertrauten weiblichen Lebenskonzepts der sog. 
„Doppelbelastung", insbesondere für verheiratete Frauen mit Kindern der Arbeiter­
klasse (Tröger 1981)6

> - und die Zuständigkeit ärztlichen „Sach"-Verstands für den 
Frauenkörper. Um bestimmte Formen und Praktiken dieser Zuständigkeit geht es in 
diesem Aufsatz. Im Mittelpunkt steht die Darstellung einiger struktureller Weichen­
stellungen des Verhältnisses Frauen - Staat - Ärzteschaft aus der frühen Phase des 
Nationalsozialismus (1933-1935), aufgezeigt an den Intentionen und der Entwicklung 81 



eines Gesetzentwurfs mit dem Titel „Gesetz gegen Mißstände im Gesundheitswesen". 
Die Darstellung entspricht der Chronologie der einzelnen Gesetzesabschnitte. Im er­
sten Teil geht es um selbstregulierte Geburtenkontrolle: Abtreibungsgegenstände und 
Verhütungsmittel, im zweiten und dritten um ärztliche Körpereingriffe: medizinisch 
und eugenisch indizierte Schwangerschaftsunterbrechung. Einleitend wird der Stellen­
wert des Gesetzentwurfs innerhalb der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik ver­
deutlicht. 

„Mißstände im Gesundheitswesen" 

Nachdem im Juli 1933 mit dem Sterilisationsgesetz („Gesetz zur Verhütung erbkran­
ken Nachwuchses" (GzVeN) vom 14. Juli 1933, (Reichsgesetzblatt RGBI. 1, S. 529) die 
rechtliche Basis für den grundlegenden Schnitt durch den „Volkskörper" geschaffen 
worden war, der Frauen Wld Männer mit unterschiedlichsten Abweichungen von der 
sozialen und sexuellen Norm durch Schnitte an den individuellen Körpern ihrer Gebär­
und Zeugungsfähigkeit berauben sollte (vgl. Bock 1979, 1985), zielten die Bestimmun­
gen des hier im Mittelpunkt stehenden Gesetzentwurfs zunächst auf die „Bekämpfung 
des Geburtenrückgangs" ab, richteten sich also gegen diejenigen, von denen der Staat 
die bereits angesprochene Erhöhung der „Gebärleistung" erwartete. Auf den ersten 
Blick sind Inhalt und Begründung des Gesetzentwurfs im Verhältnis zu seinem Titel 
überraschend, denn als „abzustellende grobe Mißstände im Gesundheitswesen" erwei­
sen sich verschiedene Handlungsweisen selbstbewußter, listiger oder verzweifelter Ge­
burtenkontrolle von Frauen: die Verwendung von Verhütungsmittel, Abtreibung und 
freiwillige SterilisierWlg. Der Geburtenrückgang wird nun nicht als Resultat ihres Han­
delns und ihrer Entscheidung verstanden und kritisiert, sondern als manipuliert unter­
stellt. Folglich sind es nicht die Frauen, die angegriffen werden, sondern die Struktu­
ren, die es ihnen ermöglichen , ihre Familien klein zu halten oder überhaupt nicht zu 
gebären. Das vermeintlich „natürliche Wachstum des Volkes zum Stillstand gebracht'' 
haben demnach „ verlockende ... volksschädliche ... marxistische und liberalistische 
... Irrlehren" über „Lebensgenuß und Bequemlichkeit" statt „Opferbereitschaft", 
die das „gesunde Empfinden des Volkes verwirrt" haben, „geschickte Werbung" von 
„Geschäftemachern" für empfängnisverhütende Mittel und „Stimmungsmache" da­
für, „daß insbesondere auch soziale und wirtschaftliche Gründe eine Unterbrechung 
der Schwangerschaft zu rechtfertigen vermöchten (,soziale Indikation')" (Gesetz ge­
gen Mißstände im Gesundheitswesen. Begründung des 1. Entwurfs vom 28. 5. 1934, 
Bundesarchiv Koblenz (BA), R. 4311/720). Die Manipulationsthese leitet bruchlos 
über zu den Ansprüchen des Staates und einer ihrer „Pflicht" bewußten Ärzteschaft 
auf die Kontrolle des Frauenkörpers. Durch das Ignorieren von Frauen als handelnde 
Menschen gelingt es ohne weiteres, sie, bzw. ihre Gebärfähigkeit, „Kinderaufzucht" 
inbegriffen, zu einer zentralen Angelegenheit der „Volksgesundheit'' zu objektivieren, 
über die staatliche Gesundheitsexperten und die Ärzteschaft zu wachen haben. Die be­
klagten „Mißstände" sind von daher per se solche des „Gesundheitswesens"; für „ge­
sunde Frauen" besteht schlicht „Gebärpflicht". Der Titel des Gesetzentwurfs ist inso­
fern programmatisch. 
Folgendes war geplant: das Verbot von „Mitteln zur Verhütung oder (!G. C.) Unter­
brechung der Schwangerschaft oder zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten"7l -
mit Ausnahmebestimmungen für Ärzte und Männer-, die Legalisierung der Schwan­
gerschaftsunterbrechung und der Sterilisierung aus gesundheitlichen Gründen (medizi­
nische Indikation)8) - faktisch ihre äußerste Einschränkung durch das daran geknüpf­
te restriktive Gutachterverfahren bei der Reichsärztekammer-, die Einführung der 
Meldepflicht für Fehlgeburten bei den zuständigen Amtsärzten - zur besseren krimi­
nalpolizeilichen Erfassung und Verfolgung sog. „krimineller" Abtreibungen - 9l und 
die „freiwillige" Entmannung homosexueller Männer. Im Oktober 1934 wurde zusätz-

82 lieh eine Bestimmung über die Zulassung der eugenischen Indikation für Schwanger-



schaftsunterbrechungen in den Entwurf aufgenommen; konkret ging es hierbei um die 
gesetzliche Zulassung der Abtreibung an Frauen, die während des Verfahrens oder 
zum Zeitpunkt der operativen Durchführung der Zwangssterilisation schwanger wa­
ren. Bereits durch die Bestimmung über die Kastration von Männern, die von der se­
xuellen Norm abwichen, als Ausnahmebestimmung der ansonsten verbotenen „eigen­
mächtigen Beseitigung der Zeugungsfähigkeit' •10> fand innerhalb des Gesezentwurfs ei­
ner Verknüpfung mit sog. „negativen" bevölkerungspolitischen Körpereingriffen 
statt. Mit der Einfügung der eugenischen Indikation für Schwangerschaftsunterbre­
chungen verlor er schließlich seinen ursprünglichen Bergründungszusammenhang als 
Maßnahrnebündel allein gegen den Geburtenrückgang. Die Regelung der direkten 
Körpereingriffe - der sog. „positiven", auf Geburtenerhöhung gerichteten, wie der 
sog. „negativen", auf Geburtenverhinderung gerichteten - erwies sich am Ende als 
wichtiger als die der „weichen" und reversiblen Formen der Körper- bzw. Geburten­
kontrolle: Der Gesetzentwurf wurde nie verabschiedet. Nach über eineinhalbjährigen 
Auseinandersetzungen zwischen dem sog. „Reichsärzteführer" Wagner, der als Mit­
glied der Reichsleitung der NSDAP (in seiner Funktion als Leiter des „Hauptamtes für 
Volksgesundheit", der Gesundheitsorganisation der Partei) und als „Führer" sowohl 
des „Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes"(NSDÄB) wie der ärztlichen 
Standesorganisationen eine· erhebliche Machtposition besaß, auf der einen Seite und 
der Ministerialbürokratie des Inneren und der Justiz auf der anderen, bei denen zu­
nächst die Problematik des Verhütungsmittelverbots, dann aber zunehmend Modalitä­
ten der eugenischen Indikation im Mittelpunkt standen, wurde das beabsichtigte Ver­
bot empfängnisverhütender Mittel fallengelassen. Alle anderen Bestimmungen wurden 
in das Sterilisationsgesetz11> eingefügt, obwohl die Unterbringung der medizinischen 
Indikation in diesem Gesetz als nicht besonders glücklich angesehen wurde. Damit wa­
ren nun in diesem Gesetzeskomplex ärztliche Praktiken beider Richtungen der Gebur­
tenpolitik im Nationalsozialismus zusammengefaßt12>. 

„Mittel gegen die Schwangerschaft'' 

Seit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" 
im Jahre 1927 war es leichter geworden, Verhütungsmittel zu erwerben, weil der§ 184 
Abs. 3 Strafgesetzbuch, der das Ausstellen, Ankündigen und Anpreisen von „Gegen­
ständen zu unzüchtigem Gebrauch'' unter Strafe stellte, bezüglich der Verbreitung und 
Werbung für Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten gelockert worden war. Ein 
vielfältiges Angebot13> nicht immer wirksamer, z. T. gesundheitsschädlicher, vor allem 
aber kostspieliger Mittel waren per Versand, in Drogerien, Apotheken und Sanitätsge­
schäften erhältlich; hier gab es auch „Mutterspritzen" und Vaginalduschen, die zu Ab­
treibungen benutzt werden konnten. Für Präservative waren Automaten zugelassen 
worden. Daneben existierte zu Beginn der Dreißiger Jahre ein dichtes Netz verschiede­
ner Gruppen und Verbände der Sexualreformbewegung, die ihre Mitglieder in Ver­
sammlungen, Beratungsstellen und durch Hausverkauf mit billigen und sicheren Ver­
hütungsmitteln versorgten (Grossmann 1983a, 1984). Seit Mitte der Zwanziger Jahre 
boten auch die in Berlin und in Bremen von der Krankenkasse gegründeten Ambulato­
rien Sexual- und Familienberatung an. überdies arbeiteten in so gut wie jeder großen 
und mittleren Stadt Eheberatungsstellen. 1926 in Preußen ursprünglich mit eugeni­
schen Intentionen gegründet, wurden sie vom Publikum „umfunktioniert": Verlobte 
verlangten keine Aufklärung über mögliche erbbiologisch ungünstige eheliche Verbin­
dungen, sondern vor allem Ehepaare bzw. Frauen Hilfe in Verhütungsfragen; und 
dem wurde in den meisten Fällen auch entsprochen, wie eine Enquete des Bundes für 
Mutterschutz von 1929 (Neisser-Schröter) positiv, der Berichterstatter zweier Fachkon­
ferenzen über Geburtenregelung14> besorgt feststellten (Archiv 1931). Eugenische Ge­
sichtspunkte spielten jedoch überall in der Verhütungsberatung eine wichtige Rolle. 
Ärzten und Bevölkerungspolitikern waren besonders die Laiengruppen der Sexualre-
formbewegung ein Stachel im Fleisch (Grossmann 1983a, 1984). Sie werteten es als 83 



„ ... zweifellos gefährliche Erscheinung, daß die Führung auf dem Gebiet der Ge­
burtenregelung nicht dem ver~!ltwortlichen Arzt zugefallen ist" und betonten die 
„ ... Notwendigkeit, daß die Arzteschaft die Führung in ... (dieser) Frage wieder 
erhält, weil eine rein geschäftliche Ausbeutung ohne jede letzte Verantwortung (! 
G. C.) eine außerordentliche Gefahr für die sittliche und körperliche Volksgesundheit 
darstellt" (Archiv 1931). 
Dem Tenor der Beratungen und der Begründung des Gesetzentwurfs „ . . . gegen 
Mißstände im Gesundheitswesen" nach richtete sich das geplante Gesetz in erster Linie 
gegen die Aktivitäten der Sexualreformbewegung, obwohl die größten Verbände schon 
im Mai 1933 durch die Gestapo zerschlagen, ihre Broschüren verbrannt und führende 
Mitglieder festgenommen worden waren, wenn sie sich nicht durch Flucht hatten ret­
ten können (Grossmann 1983a). Die Ambulatorien waren aufgelöst, die kommunalen 
Eheberatungsstellen in Berlin geschlossen, in anderen Städten, dann, wenn sie nicht zu 
einem städtischen Gesundheitsamt gehörten. Hier war es jedoch bereits ab 1. April 
1933 durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" zu politisch 
und rassistisch motivierten Entlassungen und Verfolgung linker und/ oder jüdischer 
Ärzte und Ärztinnen gekommen15>. Die Bestimmungen des Gesetzentwurfs untersag­
ten bei Androhung einer Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren und/oder Geldstrafe alle 
Handlungsmöglichkeiten, welche die inhibierten „Mittel und Gegenstände" unter's 
Volk bringen konnten: die Herstellung zu geschäftlichen Zwecken (im Gegensatz zu 
therapeutischen Zwecken für Ärzte), die Einführung aus dem Ausland, die Ankündi­
gung, die Anpreisung, das Vorrätighalten zum Verkauf, den Verkauf, die Abgabe so­
wie das sonstige In-Verkehr-Bringen, bis hin zur möglichen polizeilichen Beschlagnah­
me dieser Objekte, auch wenn sich kein „Straftäter" feststellen ließ (BA R 43 11/720). 
Ein Blick auf die im Entwurf in aller Ausführlichkeit dargestellten zu verbietenden 
Mittel und Gegenstände macht deutlich: Hier war intendiert, Frauen fast jede Mög­
lichkeit der selbstbestimmten Geburtenregelung am eigenen Leibe zu nehmen, wäh­
rend für Ärzte und Männer Ausnahmeregelungen vorgesehen waren. Als erstes wur­
den Abtreibungsgegenstände aufgezählt, die Frauen selbst oder die von ihnen auf ge­
suchten „Laienabtreiber" verwendeten, und deren „öffentliches Ankündigen, Anprei­
sen und Ausstellen an allgemein zugänglichen Orten" bereits im Mai 1933 durch die 
Wiedereinführung des§ 219 StGB (RGBl I, S. 295) in einer Generalklausel unter Stra­
fe gestellt worden war: in die Gebärmutter einzuführende Pasten und Salben sowie 
„Mutterrohre (für sich allein oder in Verbindung mit Spritzen, Irrigatoren usw.), so­
fern sie nicht einen Durchmesser von mindestens 12 mm besitzen und ein abgerundetes 
oder olivenförmig erweitertes Mundstück haben, das mit zahlreichen Öffnungen ver­
sehen ist''. Es folgten genaue Angaben über uterine Mittel zur Verhinderung einer 
Schwangerschaft(„Intrauterinpessare jeder Art, Steriletts und ähnliche Gegenstände") 
sowie über chemische und mechanische Verhütungsmittel zur Einführung in die Vagi­
na, einschließlich solcher gegen Geschlechtskrankheiten („Tabletten, Salben und alle 
sonstigen Zubereitungen ähnlicher Art wie Schwämmchen, Seidenpessare und ähnli­
che Gegenstände"). Von dem Verbot ausdrücklich ausgenommen, aber rezeptpflichtig 
gemacht werden sollten „Stifte aus Laminaria oder Tupeloholz oder anderen quellfä­
higen Stoffen . . . ausschließlich für den Bedarf des Arztes in seiner Praxis" (BA R 43 
11/720), also Mittel zur Muttermunderweiterung für ärztliche Schwangerschaftsunter­
brechungen, sowie auf „Anregung" des „Reichsärzteführers" Wagner - „im Interes­
se der Ärzte'' (!) - Verschlußpessare, z. B. das Diaphragma (aus der Niederschrift der 
Sitzung des „Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik" v. 9. 10. 
1933, BAR 43 11/720). Sachliche Werbung in Fachzeitschriften sollte weiterhin gestat­
tet sein. Die zweite Ausnahme bildeten Präservative, die als einziges Mittel gegen Ge­
schlechtskrankheiten ohne ärztliches Rezept zugänglich bleiben sollten. Sie sollten je­
doch aus Automaten und Schaufenstern und von den Ladentischen verschwinden und 
ursprünglich nur noch in Apotheken verkauft werden dürfen. 
Präservative waren jedoch bei Männern für den „ehelichen Verkehr" sehr unbeliebt, 
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1983). Selbst in der „aufgeklärten" Sexualreformbewegung galt es als „natürlich", 
daß Frauen hierfür zuständig seien, weil Männer sich angeblich leichter durch ihre 
Triebe hinreißen lassen würden (Grossmann 1983a). Soweit Angaben hierüber vorhan­
den sind, war jedoch trotz aller Verhütungsmittelverbreitung der coitus interruptus im­
mer noch die bei weitem häufigste - und unsicherste! - Methode der Geburtenprä­
vention, von Enthaltsamkeit und sexueller Verweigerung abgesehen (Marcuse 1931). 
Waren die Frauen trotz sofortiger Vaginalspülung nach dem „Zurückzieher" des Gat­
ten wider Willen schwanger geworden, so griffen viele als letztes Mittel zur Abtrei­
bung. Unter dem Druck der Illegalität hatten auch während der Weimarer Zeit die we­
nigsten, insbesondere, wenn sie arm waren, die Möglichkeit, eine Schwangerschaftsun­
terbrechung schonend und angstfrei vornehmen zu lassen (Grossmann 1978). Die 
überwiegende Mehrzahl der Ärzteschaft lehnte den Abbruch aus anderen als „ wissen­
schaftlich" indizierten Gründen ab (d. h. medizinschen und eugenischen, letztere ab­
hängig gemacht von der Entwicklung der Vererbungswissenschaft), wenn auch Ansät­
ze für eine gemischte medizinisch-soziale-eugenische Indikation vorhanden waren, be­
sonders während der Wirtschaftskrise (Grossmann 1978). Diejenigen Ärzte, die (illega­
le) Abtreibungen durchführten, verlangten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ei­
nen so hohen Preis dafür, daß der Großteil der Frauen sich an „Kurpfuscher" auslie­
ferte, wenn sie nicht in letzter Verzweiflung zur Selbstabtreibung griffen. Die Sterbera­
te war sehr hoch (vgl. Grossmann 1984). Traditionellerweise ließen immer noch viele 
Frauen eine Abtreibung von Hebammen, Volksheilkundigen oder auch von Masseu­
sen machen16>. Für die neuen Machthaber aber war es gleichgültig - durchaus in der 
Tradition des§ 218 - ob Schwangerschaftsunterbrechungen schonend und geübt oder 
zertörerisch und brutal - bis hin zu sexueller Bezahlung des Eingriffs - ausgeführt 
wurden. Ihnen kam es allein darauf an, den „gewerblichen" und „Laienabtreibern" 
das Handwerk zu legen und die Kontrolle über die Gebärmütter ausschließlich in die 
Hände der Ärzteschaft zu legen. 
In den internen Diskussionen um diesen Teil des Gesetzentwurfs ging es um zwei 
Punkte, der erste war inhaltlicher, der zweite gesetzestechnischer Art. Die ersten Aus­
einandersetzungen entzündeten sich an der Kondomfrage. Der sog. „Reichsärztefüh­
rer" Wagner „(äußerte) wegen der ... vorgesehenen Beschränkung der Abgabe ... 
auf Apotheken (starke Bedenken)". Es bedurfte „längerer Ausführungen" verschie­
dener „Sach"-Verständiger über die „besonderen Schwierigkeiten, die mit dem Kampf 
gegen diese Mittel (alle Verhütungsmittel, G. C.) verbunden sind". Laut Sitzungspro­
tokoll, .... (wurde allgemein) anerkannt, daß (es) bei den großen Vor- und Nachteilen 
sehr schwer (sei), eine Grenze zu ziehen" (aus dem Protokoll der Sitzung des „Sach­
verständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik", AG II (Erbgesundheits­
und Rassenpflege), vom 8./9. 10. 33, BA, R 43 11/720). 
Das Problem war einfach, aber im Grunde unlösbar, denn auch dem Präservativ kam 
jene vertrackte zweifache Eigenschaft zu, die mit dem Verbot der chemischen Verhü­
tungsmittel nicht abzuschaffen war: „Von allen Gegenständen, die als Mittel zur Ver­
hütung geschlechtlicher Ansteckung angeboten werden, besitzt der Kondom (aus 
Gummi oder Fischblase) die verhältnismäßig sicherste Schutzwirkung. Freilich verhin­
dert er zugleich die Empfängnis" (aus der Begründung des Gesetzesentwurfs, s. o.). 
Während also der sog. „Reichsärzteführer" die (außerehelichen) sexuellen Interessen 
und Gepflogenheiten der Männer mehr berücksichtigt wissen wollte, hatte für die übri­
gen Experten der „Kampf gegen den Geburtenrückgang" einen gewissen Vorrang vor 
der „Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten". Von einem Verbot der Kondome hat­
te auch die Ministerialbürokratie des Innern „abgesehen", nur ihre Verkaufsorte soll­
ten eingeschränkt werden, was, wie gesagt, Wagners Kritik heraufbeschwor. Hier 
konnten sich die beratenden Herren einigen: „Präservative sollten auch in Drogerien 
erhältlich sein, deren Inhaber eine besondere Zuverlässigkeit durch Ablegen einer Prü­
fung nach dem Giftgesetz (!G. C.) (bewiesen hätten)". Aber auch diese Einschränkung 
der Verkaufsstellen wurde später aufgegeben: Man einigte sich auf die oben skizzierte 
Regelung als „Lösung auf mittlerer Linie". Für das Automatenverbot sollten die Lan- 85 



desbehörden Ausnahmen zulassen können „soweit dies aus besonderen Gründen an­
gebracht ist" - neben Stundenhotels? 
Das zur Beschlußfassung über den Gesetzentwurf am 3. Juli 1934 versammelte Reichs­
kabinett17> kritisierte die ins einzelne gehenden Angaben über die zu verbietenden Mit­
tel: jede/r hätte sie im Reichsgesetzblatt nachlesen und sich so bestens informieren 
können! Die Paragraphen wurden im folgenden Entwurf entsprechend abgeändert, im 
Januar 1935 gestrichen und durch eine Generalklausel ersetzt; im April 1935 wurde das 
Verhütungsmittelverbot fallengelassen. Dann verlieren sich die Spuren in den Akten 
der Ministerialbürokratie18>. 
Es änderte sich also nichts hinsichtlich des freien Verkaufs von Verhütungsmitteln; sie 
waren nach wie vor in Apotheken, Drogerien, Friseurgeschäften u. a. erhältlich -
und wurden „massenweise auch von Verheirateten gekauft" (Wollenweber 1939). An 
proletarische Frauen und Männer, die über ihre Mitgliedschaft in Gruppen der Sexual­
reformbewegung Verhütungsmittel zu reduzierten Preisen hatten erwerben können, 
stellte sich nun zumindest die Entscheidung über höhere finanzielle Aufwendungen für 
Antikonzeptiva. In kleineren ländlichen Orten, in denen der Friseur oder der Apothe­
ker jede/n kannte, mag nach der Zerschlagung der Sexualreformbewegung und somit 
auch des individuellen Verhütungsmittelvertriebs die Scham bzw. der soziale Druck so 
hoch gewesen sein (Grossmann 1983a), daß auf Verhütungsmittel verzichtet wurde. Im 
Gegensatz zur Praxis der Weimarer Zeit kümmerte sich die ärztliche Eheberatung in 
den Gesundheitsämtern weder um Fragen der Verhütungs- noch der Sexualberatung, 
sondern einzig und allein um die Überprüfung sog. „erbbiologischer" körperlicher 
und geistiger Qualitäten (künftiger) Ehepaare: um die Gewährung oder Verweigerung 
von Ehestandsdarlehen (vgl. Czarnowski 1985) oder Kinderbeihilfen, um Eheverbote 
oder Antragstellung auf Zwangssterilisation. In Preußen war zwar ab 1936 die Wer­
bung für Verhütungsmittel verboten - die Firma Patentex etwa warb statt dessen für 
Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten. Die Verbreitung von Zeitungen und Zeit­
schriften ließ sich überdies an den Landesgrenzen nicht aufhalten, und in denen ande­
rer Länder wurde weiter inseriert. 
Kondomautomaten in „Bedürfnisanstalten" wurden nicht abgehängt. „Wohin das ge­
führt hat" - so heißt es in einer wild entschlossenen zum „Geburtenkrieg" aufrufen­
den Rede eines Amtsarztes aus Dortmund von 1939 - „zeigt am besten die Tatsache, 
daß der Gummi von den Urlaubern mit aufs Land gebracht wird und die mir von meh­
reren in der Allgemeinpraxis stehenden Ärzten gemachte Mitteilung, daß es gang und 
gäbe ist, daß sogar die Mädchen(!), wenn sie zum Tanzen gehen, Schutzmittel zum 
Gebrauch für einen etwaigen Kavalier mitbringen, die anderntags an geeigneten Orten 
in Mengen zu finden wären. Wie es an den Austrittsstellen oder Rechen der städtischen 
Kanäle aussieht, kann jeder täglich, am besten natürlich nach Fastnachtstagen oder 
sonstigen Festen feststellen" (Wollenweber 1939, Ausrufezeichen im Originaltext). 
Weiterhin kritisierte er die Praxis „irgendwelcher Organisationen oder Formation" -
mehr oder weniger also aller, nicht nur der Wehrmacht, sondern auch der Partei! -, 
daß die „jungen Männer . . . beim Ausgeben gelehrt werden, Präservative mitzuneh­
men". Ein anderer ärztlicher Kollege beklagt im Jahre 1940 in einem Aufsatz im Deut­
schen Ärzteblatt „die Vaginalspülung durch Laienhand'' - konkret gemeint: in Frau­
enhand!! - als „volksgesundheitliche und bevölkerungspolitische Gefahr" an: „ ... 
in ihren volksschädigenden Auswirkungen (komme) die gewollte oder ungewollte 
Empfängnisverhütung und Wertminderung des Gebärapparates der unter schwersten 
Strafen stehenden Abtreibung gleich" (Jaeger in Kaupen-Haas 1982). Zur selben Zeit 
unternahm der Nachfolger Wagners und nunmehrige Chef auch der Abteilung Volks­
gesundheit im RMdI, Conti, den Versuch, eine reichsgesetzliche Regelung über den 

Vertrieb von Mitteln gegen Schwangerschaft'' zu erwirken. Der „Reichsgesundheits­
fuhrer" befürchtete wegen des Krieges einen „Einbruch" an der „Geburtenfront" -
einen starken Geburtenrückgang. Nachdem seine Bemühungen, sie in einer geplanten 
„Schwerverbrecherverordnung" (!) unterzubringen, gescheitert waren, wurde im Ja-
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de zur Unterbrechung und Verhütung von Schwangerschaften" erlassen, die ein abso­
lutes Mitteilungsverbot über diese Mittel enthielt (RGBI. I, S. 63). Sie waren jedoch 
weiterhin unter dem Ladentisch erhältlich. Trotz beschwörender Appelle, unerträgli­
cher Propaganda und selektiver Familienförderung wurde die Verbreitung von Mitteln 
selbstregulierter Geburtenkontrolle nur eingeschränkt, nicht aber gänzlich unterdrückt 
oder rückgängig gemacht. Hier konnte selbst ein so terroristisches System wie der Na­
tionalsozialismus es war, den „Zug der Zeit" nicht aufhalten. Der Schwerpunkt seiner 
Politik lag auf der Durchsetzung und staatlich-ärztlichen Regulierung direkter Körper­
eingriffe, von Zwangssterilisation bis hin zu KZ und (Völker-)Mord. Demgegenüber 
stellten die repressiven Praktiken hinsichtlich der weitgehenden Verweigerung von 
Schwangerschaftsunterbrechungen aus gesundheitlichen Gründen die einzige Form 
von Zwangsmutterschaft im Nationalsozialismus dar. Um diese geht es im folgenden 
Abschnitt. 

Abtreibung zu „Heilzwecken" des individuellen Körpers: 
medizinische Indikation 

Indikationen benennen auf der juristischen Ebene bestimmte Voraussetzungen für die 
Straffreiheit von Abtreibungen und existieren nur aufgrund des§ 218 Strafgesetzbuch. 
Eine davon ist die „medizinische". Die medizinische Definition des Begriffes Indika-
tion lautet (nach Pschyrembel, s. Anm. 22): „Heilanzeige, zwingender Grund zur An­
wendung bestimmter Heilverfahren in einem bestimmten Krankheitsfall, insbesondere 
auch zur Ausführung eines operativen Eingriffs''. Bestimmte Erkrankungen während 
der Schwangerschaft, unabhängig von dieser entstanden oder durch sie selbst hervor­
gerufen, sowie Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei bestimmten andauern-
den oder überstandenen Krankheiten können das „Leben und die Gesundheit" der 
Frau so schwer gefährden, daß eine Abtreibung vorgenommen wird, um bleibende ge­
sundheitliche Schäden oder den Tod abzuwenden. In diesem Zusammenhang wird 
auch von „ therapeutischem Abort" gesprochen: die Abtreibung erfolgt zu Heil­
zwecken oder zur Lebensrettung der schwangeren kranken Frau. Paradoxerweise ist es 
ausgerechnet das Verdienst des Nationalsozialismus, erstmalig in der deutschen 
Rechtsgeschichte (s. Anm. 8) die medizinische Indikation für Schwangerschaftsunter­
brechungen und Sterilisierungen19

> legalisiert zu haben. Jedoch bedeutete dies für Frau-
en im Gegensatz zu vorher eine erhebliche Verschlechterung. Die Meldepflicht für 
Fehlgeburten und das neue, z. T. bereits von einigen Ärztekammern seit 1933 prakti­
zierte äußerst restriktive Verfahren über die Zulassung eines Schwangerschaftsab­
bruchs aus gesundheitlichen Gründen sollte in erster Linie die sog. „Abtreibungsseu­
che", aber auch die zunehmende sog. „Gefälligkeitssterilisation" drastisch reduzieren 
bzw. unmöglich machen. Die Dunkelziffer für Abtreibungen wurde während der 
Weltwirtschaftskrise in Deutschland auf jährlich 500 000 bis zu einer Million geschätzt 
( Grossmann 1978); die Sterilisierungen aus eigenem Entschluß, zumeist von wohlha­
benderen Frauen, die den Eingriff bezahlen konnten, lagen weitaus niedriger, erregten 
aber äußerste Aufmerksamkeit und Ärger bei Rassenhygienikern, da hier angeblich 
besonders „hochwertige" Frauen die „Fortpflanzung" „ weniger wertvollen" und 
„minderwertigen" überließen. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es zu die-
sem Komplex: ,,Es ist dringend geboten, den Mißstand der leichtfertigen, die Gesund-
heit der Frau gefährdenden Schwangerschaftsunterbrechung abzustellen. Zug/eich 
muß der unzulässigen Beseitigung der Gebärfähigkeit (im Gegensatz zur staatlich ver­
ordneten Zwangssterilisation, G. C.) entgegengetreten werden. Da ferner der Ver­
pflichtung der gesunden Frau, Kinder zu gebären und sich der Möglichkeit dazu nicht 
ohne ausreichenden Grund rauben zu lassen (! G. C.), die Pflicht des Mannes ent­
spricht, sich zeugungsfähig zu erhalten, muß auch die künstliche Beseitigung der Zeu­
gungsftihigkeit unterbunden werden. „ In dieser Frage war das Vertrauen in die Ehe­
männer nicht groß, denn die Begründung lautet weiter: „Eine Ausbreitung der bisher 87 



wohl noch seltenen Fälle der künstlichen Unfruchtbarmachung des Mannes wäre im­
merhin zu befürchten, sobald einer leichtfertigen Beseitigung der Gebärfähigkeit der 
Frau Einhalt getan ist". (BAR 43 11/720. Begründung des Entwurfs eines Gesetzes ge­
gen Mißstände im Gesundheitswesen, a. a. 0. Hervorhebungen von mir.) 
Über diesen Teil des Gesetzentwurfs gab es so gut wie keine internen Auseinanderset­
zungen. Mit seiner Verabschiedung im Sommer 1935 wurde reichsweit der Zugang zu 
einer legalen Schwangerschaftsunterbrechung nahezu versperrt, so schmal dieser Weg 
zuvor ohnehin gewesen war. Eine Abtreibung aus gesundheitlichen Gründen wurde 
praktisch nur noch dann vorgenommen, wenn'die Frau schwer krank war und sich mit 
dem Abbruch selbst ein Heilerfolg erzielen oder der Tod abwenden ließ. Bei „infauster 
Prognose", d. h. wenn der Tod der Frau durch die Krankheit mit oder ohne Unterbre­
chung abzusehen war, wurde die Durchführung der Abtreibung verweigert. Wenn 
schon die Mutter „verloren" sei, sollte wenigstens das Kind „gerettet" werden. Eine 
Unterbrechung galt hier als sinnlos, weil sie den Zustand der kranken Frau nicht besser 
würde. 
Die mit der Legalisierung der medizinischen Indikation verbundene Verfahrensrege­
lung brachte eine umfassende Neustrukturierung von weitreichender Bedeutung mit 
sich, sowohl für das Verhältnis Frauen - Ärzteschaft/Medizin, als auch für die Ärzte 
selbst. Die Legalisierung stellte zuallererst und endlich die lange geforderte Rechtssi­
cherheit für diesen ärztlichen Eingriff her. Nach außen erfuhr die Ärzteschaft als Be­
rufsstand eine enorme Aufwertung als geburtenpolitisches Kontrollorgan, was in der 
Gründung eines Systems von sog. „Gutachterstellen für Schwangerschaftsunterbre­
chung und Unfruchtbarmachung aus gesundheitlichen Gründen" bei der Reichsärzte­
kammer einen sichtbaren, institutionellen Ausdruck fand20>. Es existierten rund zwei­
hundert solcher „Gutachterstellen" im „Deutschen Reich", z. T. waren sie bis zur Re­
form des § 218 im Jahre 1975 tätig. Gegenüber diesem Machtzuwachs nach außen 
zeichnete sich nach innen jedoch eine Entmachtung der niedergelassenen und Fachärz­
te ab zugunsten der Kliniker, und dies in mehrfacher Hinsicht: Das Verfahren wurde 
vereinheitlicht, objektiviert und verwissenschaftlicht. Vor der Neuregelung lag die In­
dikationsstellung und ggf. die Operation in der Hand des von der Frau aufgesuchten 
Arztes und eventuell eines von ihm zur rechtlichen Absicherung herangezogenen Kol­
legen. Seine Entscheidung war - im Rahmen der Standesordnung21

> und des§ 218 -
ein Akt individuellen beruflichen Handelns gewesen, ein gewissermaßen „privates" 
Herrschafts- oder vielleicht sogar Dienstleistungsverhältnis zwischen ihm und seiner 
Patientin. Diese innerhalb der gezogenen Grenzen autonome und integrierte professio­
nelle Tätigkeit wird durch das neue Verfahren aufgehoben und zerlegt. Die Gutachter­
stelle tritt zwischen den Arzt und die Frau. Die niedergelassenen und Fachärzte werden 
zwar nach einem Turnus in das Entscheidungssystem eingebunden, nehmen aber nur­
mehr partielle Funktionen darin wahr. Die Abtreibung wird nicht mehr ambulant, 
sondern im Krankenhaus durchgeführt. Die betroffene Frau hatte keine Möglichkeit, 
sich an eine andere Gutachterstelle zu wenden. Der „Gutachter" entscheidet nicht 
mehr allein aufgrund seines erworbenen Wissens und seiner Erfahrung, sondern nach 
verbindlich gemachten „Richtlinien" (1936), erstellt von Koryphäen des jeweiligen me­
dizinischen Fachgebietes. 
Ab Oktober 1935 sah der Weg der Frauen zu einer medizinisch indizierten Schwanger­
schaftsunterbrechung (und/oder Sterilisation) folgendermaßen aus: Außer bei einer 
vitalen Indikation, d. h. bei akuter Lebensgefahr22>, erforderte sie im einfachsten Fall 
drei ärztliche Untersuchungen, verbunden mit fünf Gängen, bis die Operation durch­
geführt werden konnte: 1. eine Untersuchung des Hausarztes, der einen begründeten 
Antrag auf einem vorgeschriebenen Formular stellte, welches auch die schriftliche Ein­
willigung der Patientin für den Eingriff enthalten sollte; 2. den Gang zur Gutachter­
stelle mit dem Formular im verschlossenen Umschlag; 3. und 4. zwei Untersuchungen 
durch vom Leiter der Gutachterstelle bestimmte Ärzte, die von der Beurteilung des an­
deren nichts wissen durften, sichergestellt durch bestimmte Falzungen und Klebevor-
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- zu transportieren und dem jeweiligen Gutachter auszuhändigen hatte; 5. den Gang 
zum Hausarzt, der ihr nach Abschluß des Verfahrens ggf. mitteilte, daß der Antrag ge­
nehmigt worden sei (Deutsches Ärzteblatt Nr. 37 und Nr. 39, 65. Jahrgang 1935, S. 
867 f. und 914 ff.). 
Kamen die begutachtenden Ärzte nicht zu demselben Ergebnis, also einer Entschei­
dung für oder gegen eine Abtreibung, so lag diese beim Leiter der Gutachterstelle, der 
dann entweder zusätzlich eine eigene Untersuchung der betroffenen Frau vornehmen 
oder sie zu einem „Obergutachter" schicken konnte. Ergaben die ambulanten Über­
prüfungen keine genauen Anhaltspunkte, so wurde die Frau zur stationären Beobach­
tung in ein Krankenhaus - zumeist in die Abteilung des „Obergutachters" - über­
wiesen. Neben ausgedehnten körperlichen Funktionsprüfungen oder Ruhigstellung -
je nach Krankheit - wurden verschiedene Therapien bis hjn zur Psychotherapie oder 
Placeboverabreichung angewandt, um eine Unterbrechung der Schwangerschaft mög­
lichst lange hinauszuzögern oder zu verweigern. Erst nach verschiedenen Therapiever­
suchen oder bei einer plötzlichen Verschlechterung des Zustandes der schwangeren 
Frau wurde eine Unterbrechung vorgenommen - wenn es nicht, wie in einer Anzahl 
von Fällen - dann schon zu spät war und die Frau starb. Anderenfalls wurde sie aus 
dem Krankenhaus entlassen, versehen mit Medikamenten, Ernährungsvorschriften 
und dem dringenden Rat, während der weiteren Schwangerschaft unter ärztlicher 
Kontrolle zu bleiben und zur Entbindung, die unter den erschwerten Bedingungen der 
Krankheit durchaus nicht ungefährlich sein würde, in die Klinik zurückzukehren. Es 
konnte auch geschehen, daß ein „Obergutachter" - durchaus nicht inuner in zyni­
scher Absicht - anstelle der Schwangerschaftsunterbrechung eine Erholungskur oder 
eine Haushaltshilfe von der NSV empfahl, ganz im Sinne der nationalsozialistischen 
sozialpolitischen Maßnahmen zur „Abtreibungsvorbeugung" für „erbgesunde" Frau­
en. 
Nicht nur das Verfahren, auch der medizinische Diskurs über ärztlich gebotene, zu 
verweigernde oder hinauszuzögernde Schwangerschaftsunterbrechungen - auf den 
ich hier nicht näher eingehen kann - enthüllt ein Denken, das Frauen als handelnde 
Menschen mit individueller Persönlichkeit und Gefühlen, mit einigen Formen der Le­
bensgestaltung, zu denen auch die Entscheidung über Geburten gehört, mißachtet. In 
dem gesamten Diskurs findet sich ein Eingehen auf den Wunsch der Frau nur in der 
Hinsicht, daß eine ärztlicherseits begründete Schwangerschaftsunterbrechung nicht er­
zwungen werden solle, wenn die Frau das Kind unbedingt zur Welt bringen und die 
Geburt wagen wolle. „Die Frau soll selber entscheiden, ob sie sich zugunsten des wer­
denden gesunden Kindes der Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit aussetzen will. 
Es sind häufig die aufopferungsfähigsten Frauen, die die schwersten Gefahren auf sich 
nehmen, um das Kind zur Welt bringen zu können" (Wagner in DÄBI. Nr. 32, 1935, 
S. 756). Obwohl es immer noch eine geringe Anzahl von Ärzten gab, die staatlich „un­
zulässige" Abtreibungen vornahmen - festgestellt aufgrund der Fehlgeburten-Melde­
pflicht und der§ 218-Verurteilungen -, war an dieser „Front des Geburtenkrieges" 
endlich Ruhe eingekehrt. Die Zeiten, da die Ärzteschaft ihre „Degradierung" zu blo­
ßen „Uterusauskratzern" empört abwehren mußte, waren vorüber. Auf der gefestig­
ten Herrschaft über den Leib und die Psyche der Frau gediehen nun ohne Störung 
männlicher Berufsstolz und echte Befriedigung, wie sie in den Worten eines führenden 
Gynäkologen von 1941 zum Ausdruck kommen: „Nichts kennzeichnet den Wandel 
des ärztlichen Denkens und die Rückkehr zu den alten Grundsätc.en einer anständigen 
Geburtshilfe besser als die Tatsache, daß es um alle Fragen, die mit der künstlichen 
Schwangerschaftsunterbrechung zusammenh<ingen, erfreulich still geworden ist. Jede 
notwendig werdende Unterbrechung der Schwangerschaft bedeutet eine Kapitulation 

. der ärztlichen Kunst vor der Krankheit. Umso wertvoller ist der Elfolg, wenn bei 
Schwangerschaften kranker Frauen trotz ernster Gefährdung von Leben und Gesund­
heit der Mutter die Unterbrechung vermieden werden kann" (Döderlein). 
Weitgehende Stille hatte sich ebenfalls ausgebreitet über andere „notwendig werdende 
Unterbrechungen der Schwangerschaft'', über die Döderlein schweigt, wenngleich sie 89 



in seiner Klinik ebenfalls durchgeführt worden sein dürften: Abtreibungen aus sog. 
„rassischen" und eugenischen Gründen, letztere im Zusammenhang mit Zwangssteri­
lisation23>. Um diese geht es im fogenden Abschnitt. 

Abtreibung zu „Heilzwecken" des „Volkskörpers": eugenische 
Indikation 

„ Unfruchtbarmachung und Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Grün­
den ... sind Maßnahmen, die mit dem Gedanken, die das Gesetz zur Verhütung erb­
kranken Nachwuchses zugrundelegt, aufs engste zusammenhängen. Stets handelt es 
sich darum, die deutsche Volkskraft vor biologisch und sittlich minderwertigen Ein­
flüssen zu bewahren, . . . stets handelt es sich um Personen mit sittlich oder biologisch 
verwerflichem Erbgut. Auf anderem Gebiete liegen die Maßnahmen, die aus gesund­
heitlichen Gründen gerechtfertigt sind. Hier handelt es sich um Eingriffe an Personen, 
die keineswegs eine für die Allgemeinheit gefährliche Veranlagung aufweisen müssen, 
sondern es geht darum, vom gesunden Menschen eine ernste Gefahr für sein Leben 
und seine Gesundheit abzuwenden." (Wagner im Dt. Ärzteblatt Nr. 32, 1935, Hervor­
hebungen von mir, G. C.). 
Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 hatte die 
Zwangssterilisation aus eugenischen Gründen eingeführt24>, die eugenisch indizierte 
Schwangerschaftsunterbrechung hingegen war „aus politischen Erwägungen zurück­
gestellt" worden (Vermerk Linden, RMdl, v. 30. 5. 1934, ZStA 15. 01. 26 251). Aus­
schlaggebend dafür waren taktische Gründe. Das Sterilisationsgesetz sollte vorerst 
nicht damit „belastet" werden, denn nach weitverbreiteter Ansicht, bis hin zur Evan­
gelischen Kirche (Nowak 1978), galt die sterilisietende Operation gegenüber der Ab­
treibung als weniger schwerwiegend, da sie als „Präventivmaßnahme" „nur die Ent­
stehung" von „erbkrankem und lebensuntüchtigem Leben" verhindere und in dieser 
Hinsicht z. T. sogar mit dem staatlichen Impfzwang gleichgesetzt wurde, während mit 
einer Schwangerschaftsunterbrechung „keimendes Leben getötet" werde25>. In durch­
aus kontrovers geführten Diskussionen einer breiten, vor allem ärztlichen Berufsöf­
fentlichkeit der Jahre 1932 und 1933 über diese Frage waren bereits die fehlende Ver­
knüpfung von rassenhygienischer Sterilisation und gleichzeitiger Schwangerschaftsun­
terbrechung als Inkonsequenz kritisiert und Vorschläge für entsprechende Gesetzesän­
derungen unterbreitet worden26>. Ab Januar 1934, als die Untersuchungen und Verfah­
ren zur Einleitung der Zwangssterilisation begannen, erhielt die Frage der eugenischen 
Abtreibung eine höchst praktische Brisanz, denn unter den Frauen, die der Sterilisie­
rung unterworfen werden sollten, gab es solche, die schwanger waren27>. 
Während das RMdl auf Anfragen und Vorschläge von Kreisärzten und sog. „Erbge­
sundheits"-Richtern28l, die größtenteils auf einer gesetzlichen Regelung der eugeni­
schen Schwangerschaftsunterbrechung drangen, in den ersten Monaten gemäß der 
skizzierten politischen Taktik stets auf die „Unerlaubtheit'' derselben hinwies - den 
gleichzeitigen operativen Eingriff, also Sterilisation und Abbruch einer Schwanger­
schaft, jedoch für zulässig erklärte, wenn letzterer auch medizinisch indiziert sei und 
Andeutungen über möglicherweise illegale, eugenische Abtreibungen nicht weiter ver­
folgte-, sah es sich schon gegen Ende des Jahres 1934 gezwungen, seine Taktik auf­
zugeben und neben der medizinischen auch die eugenische Indikation für Schwanger­
schaftsunterbrechung in den Entwurf des „Gesetzes gegen Mißstände im Gesundheits­
wesen" aufzunehmen. Eine Abtreibung sollte hiernach bei einer zwangszusterilisieren­
den Frau zulässig sein, wenn sie ihre Einwilligung für die Schwangerschaftsunterbre­
chung gab und der sechste Schwangerschaftsmonat noch nicht überschritten war. Der 
Grund für die Änderung der staatlichen Taktik war folgender: Wagner hatte in einem 
mit dem Vermerk „ vertraulich" versehenen Rundschreiben an die Gauamtsleiter des 
Amtes für Volksgesundheit und die Amtsleiter der Landes- und Provinzstellen der 
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(!) dazu aufgefordert, an „erbkranken Schwangeren" im Zusammenhang mit deren 
gerichtlich angeordneter Zwangssterilisation die Schwangerschaft trotz des Fehlens ei­
ner gesetzlichen Grundlage zu unterbrechen. Desgleichen sollten Abtreibungen an 
„erbgesunden" Frauen vorgenommen werden, wenn der „ Vater des Kindes erbkrank 
(ist)", wobei Wagner darauf hinwies, daß „die letzteren Fälle ... natürlich außeror­
dentlich selten sein (werden)". Unter Verweis auf die „Lücke" im Sterilisationsgesetz 
begründete er diese Anordnung folgendermaßen: „Solange nicht alle Erbkranke (sie) 
sterilisiert sind, wird der Sinn des Gesetzes, erbkranken Nachwuchs nicht zur Welt 
kommen zu Jassen, nur erreicht, wenn man neben der Sterilisierung auch die Schwan­
gerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen zuläßt. Es wäre nicht verständlich, 
wenn auf der einen Seite derjenige sterilisiert wird, der erbkrank ist und wenn man auf 
der anderen Seite erbkranke Kinder zur Welt kommen läßt. . . . Alle derartigen 
Fälle" sollten „bis zu einer gesetzlichen Regelung ... mit einem genauen Bericht" an 
Wagners Amtssitz in München gemeldet werden. ,.Die offizielle Genehmigung für die 
vorgenommene(!! G. C.) oder vorzunehmende Schwangerschaftsunterbrechung", so 
heißt es in dem Rundschreiben weiter, „wird dann von hier aus erfolgen". Es schließt 
mit dem Satz: „ Über dem toten Paragraphen steht für uns Nationalsozialisten das 
Wohl des Volkes" (BAK R 18/5585). 
Mit dieser Anordnung, die Wagner ohne vorherige Information, geschweige denn Be­
teiligung der zuständigen Ministerien getroffen hatte, wurden nicht nur Ärzte zu -
nach immer noch geltendem Recht - illegalem Handeln angehalten, sondern in Form 
selbstherrlicher, aber quasi geheimer Rechtsschöpfung auch eine neue Instanz geschaf­
fen, die „offizielle Genehmigungen" für einzelne Akte dieses illegalen Handelns erteil­
te und „ volle Gewähr dafür" versprach, „daß kein Arzt bestraft wird, der die Schwan­
gerschaft unter obigen Voraussetzungen aus eugenischen Gründen unterbricht'' - oh­
ne daß die Staatsanwaltschaften überhaupt davon wußten. De facto deckte Wagner 
mit diesem Rundschreiben jede Zwangsabtreibung an einer schwangeren Frau, ganz 
gleich, in welchem Stadium der Schwangerschaft sie sich befand, sobald nur ein „Erb­
gesundheitsgericht'' ihre Sterilisation beschlossen hatte. Zugleich setzte der sog. 
„Reichsärzteführer" mit dieser Aufforderung den Staat unter Handlungsdruck, die 
eugenische Zwangsabtreibung geseztlich zu regeln. Aufgrund der Machtposition Wag­
ners konnte die Ministerialbürokratie seine Anordnung weder übergehen noch rück­
gängig machen, zumal Hitler als Parteiführer und Reichskanzler auf Seiten Wagners 
stand, und der Leiter der Abteilung Volksgesundheit im RMdI, Gütt, sich vergeblich 
um ein Gespräch mit ihm bemühte. Der vom RMdI vorgelegte Entwurf wich jedoch in 
drei Punkten von Wagners Rundschreiben ab. Zunächst sollte eine eugenisch indizierte 
Abtreibung allein dann erfolgen, wenn die schwangere Frau selbst laut Gerichtsbe­
schluß „erbkrank" und demnach zu sterilisieren war, nicht jedoch in dem Fall, wenn 
sie als „erbgesund", der Mann aber als „erbkrank" klassifiziert wurde. Nach Ansicht 
des RMdI hätte die Zulassung der Schwangerschaftsunterbrechung für die zuletzt skiz­
zierte Konstellation die „Gefahr des Mißbrauchs" dieser Bestimmung zu „reinen Ab­
treibungszwecken" hervorgerufen, insbesondere bei unverheirateten Frauen. Eine Be­
schränkung auf Ehefrauen hingegen hätte eine U ngleichbehandlung ehelicher und 
nichtehelicher Schwangerer bedeutet, was ebenfalls vermieden werden mußte. „Pater 
semper incertus" (d. h. die Vaterschaft bzw. der Vater ist immer unsicher) - mit die­
sem alten Furcht- und Rechtfertigungssatz patriarchaler Unterdrückung von Seiten des 
Referenten aus dem Reichsjustizministerium wurde diese wie auch die anfänglich er­
wogene Zulassung der ethischen Indikation (Abtreibung nach Vergewaltigung) fallen­
gelassen. Wagner war mit dieser Änderung einverstanden. Eine Schwangerschaftsun­
terbrechung aus eugenischen Gründen war folglich immer mit der Zwangssterilisation 
der betreffenden Frau verknüpft. Auch der zeitlichen Eingrenzung des Eingriffs 
stimmte er zu, obwohl er eine gesetzliche Regelung hier nicht für erforderlich hielt (die 
von ihm gegründete Kommission genehmigte diese Art von Eingriffen noch im siebten 
und achten Monat der Schwangerschaft auch noch nach dieser Sitzung, s. u.). 
Über die Frage Zwangssterilisierung oder Abtreibung nur mit Einwilligung der 91 



schwangeren Frau jedoch kam es zu monatelangen Auseinandersetzungen zwischen 
Staat und Partei: der Ministerialbürokratie des Inneren - insbesondere Gütt, dem 
Leiter der Abteilung Volksgesundheit - und der Justiz und Wagner. Wagner bestand 
auf der Durchführung von Zwangsabtreibungen. Gütt hingegen sah bei einer zwangs­
weisen Durchführung eugenischer Schwangerschaftsunterbrechungen knapp ein Jahr 
nach Anlaufen des Sterilisationsgesetzes dessen zügige Abwicklung gefährdet. Er 
warnte vor dem massiven Widerstand der Bevölkerung und der Kirchen sowie scharfer 
Kritik aus dem Ausland. Er verwies darauf, daß Sterilisierungen aus eugenischen 
Gründen auch in anderen Ländern auf gesetzlicher Grundlage durchgeführt würden 
(vgl. Gütt, Rüdin, Ruttke 1936), nicht aber Schwangerschaftsunterbrechungen. Über­
dies werde dies selbst von Vererbungsforschern nicht gefordert, weil bei dem derzeiti­
gen ( = damaligen) Stand der Wissenschaft nur in wenigen Fällen voraussagbar sei, 
„ob ein bestimmtes Kind erbkrank" sein werde (hervorgehoben von mir, G. C.). Eine 
„zwangsweise Vernichtung (bereits entstandenen Lebens) (könne) nur in Frage kom­
men, wenn mit annähernder Sicherheit vorausgesagt werden (könne), daß das Kind 
erbkrank (sei)". Außerdem bedeute eine Abtreibung ohne Einwilligung eine „ wesentli­
che Erhöhung der Operationsgefahr", wie sie „für Frauen schon bei der Unfruchtbar­
machung" bestehe. In diesem Zusammenhang wies Gütt auf bereits 50 „Todesfälle" 
hin, „eine Zahl, die sich dann wesentlich erhöhen dürfte" - ohne auf die Bedingun­
gen des Zwangs der Sterilisationsoperation als eine m. E. wesentliche Ursache dafür 
einzugehen. „Bei richtiger Anwendung des GzVeN", so argumentierte er weiter, wür­
den „die Unfruchtbarzumachenden so früh erfaßt werden, daß ihre Fortpflanzung 
nicht möglich (sei). Durch die Errichtung der Gesundheitsämter (werde) die Erfas­
sung ... stark gefördert werden. Es (sei) daher zu erwarten, daß in wenigen Jahren 
die Antragstellung auf Unfruchtbarmachung in der Hauptsache vor der Pubertät" er­
folge. (Die Zwangssterilisation war ab dem 15. Lebensjahr, die „freiwillige", d. h. mit 
Zustimmung der Eltern oder des Vormunds, bei zehnjährigen Kindern möglich.) 
Letztendlich halte sich „die Zahl der Fälle, bei denen wegen Schwangerschaft die Vor­
nahme des Eingriffs (d. h. der Zwangssterilisation, G. C.) ausgesetzt werden 
(müsse), ... in bescheidenen Grenzen" (s. Anm. 27). Bei einer Nichtzustimmung zur 
Abtreibung von Seiten der Frau sei es „mit Hilfe der Gesundheitsämter möglich, die 
geborenen Kinder für eine etwaige spätere Unfruchtbarmachung vorzumerken". Aus 
diesen Gründen bestand die Abteilung Volksgesundheit des RMdI auf der Einwilli­
gung der schwangeren zwangszusterilisierenden Frau zur eugenischen Abtreibung 
„ . . . eine Herausforderung des Widerstandes der Bevölkerung durch die zwangswei­
se Schwangerschaftsunterbrechung (würde) das Endziel, nämlich die Unfruchtbarma­
chung aller Erbkranken, weit mehr verzögern als fördern" (Gütt s. Anm. 27). 
Noch im April 1935 indes beharrte Wagner auf der Durchführung eugenischer 
Zwangsabtreibungen, wenn nicht legal, also qua Gesetzesbestimmung, dann eben oh­
ne eine solche, wie aus einem Vermerk in den Akten des RMJ hervorgeht: „ ... Falls 
gegen die Einführung der zwangsweisen Schwangerschaftsunterbrechung (in den Ge­
setzentwurf, G. C.) zur Zeit politische Bedenken bestehen könnten, wünscht der 
Reichsärzteführer . . . , daß von einer gesetzlichen Regelung überhaupt abgesehen 
wird, damit die Ärzte unter stillschweigender Duldung der Behörden Schwanger­
s~haftsunterbrechungen aus eugenischer Indikation vornehmen können." Auch dazu 
habe er die Genehmigung Hitlers erhalten (Vermerk Massfeller, RMJ, v. 23. 4. 1935, 
ZStA, 30. 01, 10160). Zwei Monate später war dieser Machtkampf zwischen Gütt und 
Wagner zu Ende. Auf den Druck des „Ärzteführers" hin war die gesetzliche Zulas­
sung mit Zwangssterilisation eher durchgesetzt worden, als es den staatlichen 
Gesundheits- und Bevölkerungspolitikern genehm war - auf der anderen Seite gab 
Wagner hinsichtlich der Einwilligung der Frau nach. Ob diese Bestimmungen in der 
Praxis tatsächlich auch eingehalten worden sind, läßt sich anhand der Akten kaum er­
schließen. Vor allem bleibt verborgen, wie die Einwilligung, wenn sie gegeben wurde, 
zustande kam. In diesem Zusammenhang sind Bemühungen des RMdI und des RMJ 
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erlassen, daß die einmal gegebene Zustimmung einer schwangeren Frau zur eugeni­
schen Abtreibung nicht widerrufen werden könne. 
Daß es nicht erst des Wagnerschen Rundschreibens oder der Gesetzesänderung bedurf­
te, um gleichzeitig mit der Zwangssterilisation auch eugenische Schwangerschaftsun­
terbrechungen vorzunehmen, belegen einige Schreiben an das RMdI schon im ersten 
Halbjahr 1934. Sie zeigen, wie selbstverständlich nicht wenigen Ärzten, allen voran 
den Funktionsträgern des NSDÄB und auch der KVD, bis hin zu beamteten Ärzten, 
diese Verknüpfung war, wie wenig sie sich hier an die gesetzlichen Vorschriften gebun­
den fühlten oder sie kaum als Hindernis für ärztliche Eingriffe betrachteten. So berich­
tet der Vorsitzende des Lübecker „Erbgesundheitsgerichts" bereits am 2. 2. 1934: „Es 
gehen eine ganze Reihe von Anträgen ein, bei denen von den approbierten Ärzten und 
auch von Amtsärzten Beschleunigung (der Gerichtsentscheidung über eine Sterilisa­
tion, G. C.) gefordert wird, weil eine Schwangerschaft bei unfruchtbarzumachenden 
Antragstellerinnen besteht. Die Ärzte sind der Auffassung, daß beide Eingriffe mitein­
ander verbunden werden müßten bzw. könnten .... Es wird damit zu rechnen sein, 
daß viele Ärzte die angeordnete Unfruchtbarmachung dazu benutzen, die Schwanger­
schaft zu unterbrechen" (ZStA, 15.01, 26250). 
Auch das „Erbgesundheitsgericht" in Hamburg hatte bis Febrar 1935 in mindestens 
drei Fällen die Koppelung der Sterilisations- mit der Abtreibungsoperation für zulässig 
erklärt, jeweils mit Einwilligung der schwangeren zu sterilisierenden Frau, soweit dies 
aus den schriftlichen Unterlagen hervorgeht29l. „Da schon eine Schwangerschaft, die 
das Leben der Mutter ernstlich gefährdet, unterbrochen werden darf, ist es erst recht 
zulässig, zu unterbrechen, wenn durch das zu erwartende Kind Leben und Gesundheit 
des Volkes gefährdet werden würden" (zit. nach Brücks/Rothmaler 1985), heißt es in 
einem Gerichtsbeschluß vom Oktober 1934, aufgrund dessen eine „Schwangerschafts­
unterbrechung" noch im siebten Monat durchgeführt wurde. Die vorgesetzten Behör­
den erfuhren über die Beschlüsse erst über Dritte oder gar aus der Zeitung. Während in 
den Akten des RMdI keine kritischen Stellungnahmen zu finden sind30J, hielten die Re­
ferenten des RMJ die Entscheidungen für „bedenklich" - allerdings aus rein formal­
juristischen Gründen: das Gericht greife damit dem Gesetzgeber vor, da Schwanger­
schaftsunterbrechungen durch das Sterilisationsgesetz nicht gestattet seien. „Im Inter­
esse der Rechtssicherheit'' sei „eine gesetzliche Regelung erwünscht'' (ZStA, 30.01, 
10160, Vermerk Massfeller v. 23. 4. 1935). In der 2. Auflage des Kommentars zum 
„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" hingegen wurde die Hamburger 
Gerichtspraxis - hier eine ausführliche begründete Entscheidung des vorsitzenden 
Richters Meinhof3 1J - gepriesen als „ein Musterbeispiel für Rechtsfindung nach natio­
nalsozialistischen Gesichtspunkten. . .. Daß bald darauf das Gesetz in entsprechen­
der Weise umgeändert wurde, (sei) ein schönes Beispiel dafür, wie im nationalsoziali­
stischen Staat die Rechtspflege sich der Entwicklung des Rechtsempfindes im Volke (! 
G. C.) (anpasse) und ihm (folge)" (Gütt, Rüdin, Ruttke 1936). 
Die Hausangestellte Hedwig L. aus München sollte auf Beschluß des Erbgesundheits­
gerichts München wegen Schizophrenie unfruchtbar gemacht werden. Rechtskraft des 
Beschlusses: 17. 5. 35. Bei der Operation am 29. 5. 35 wurde nicht nur die Unfrucht­
barmachung, sondern gleichzeitig auch durch Kaiserschnitt Schwangerschaftsunter­
brechung ausgeführt. Nach Angabe der Krankenanstalt hatte vorher der Amtsarzt 
beim Leiter des Hauptamts für Volksgesundheit die Unterbrechung beantragt und die­
sem Antrag war stattgegeben worden. Infolge des Kaiserschnitts trat eine starke Blu­
tung ein, die zum Tode der Schwangeren führte. Auch das Kind starb. Die L. war im 
7. bis 8. Monat schwanger. Der vorläufige Vormund der Verstorbenen erstattete bei 
der Staatsanwaltschaft Manchen Strafanzeige. Er behauptet darin, daß das Kind eine 
halbe Stunde gelebt habe und möglicherweise in/ olge Nichtgewährung von Geburtshil­
fe (Reinigen der Atemwege, Abbinden der Nabelschnur) gestorben sei. 
Der Generalstaatsanwalt München legt die Akten mit der Bitte um Entschließung vor. 
In dem Bericht ist ausgeführt: Die Unterbrechung soll auf das Gutachten einer unter 
dem Vorsitz des Herrn Reichsärzteführers Dr. Wagner stehenden Kommission erfolgt 93 
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sein, die die Genehmigung zu derartigen Schwangerschaftsunterbrechungen aus rasse­
biologischen Gründen erteile. Das Vorhandensein einer solchen Kommission sei aller­
dings dem Beisitzer des Erbgesundheitsobergerichts Landgerichtsarzt, Universitätspro­
fessor Dr. M., unbekannt. Die außerordentlich zurückhaltenden Andeutungen ande­
rer Gerichtsärzte hätten ergeben, daß bei weiteren Erhebungen mit Schwierigkeiten zu 
rechnen sei. Der Fall sei von grundsätzlicher Bedeutung und dürfe geeignet sein, das 
Sterilisationsgesetz aufs Schwerste in Verruf zu bringen. Der Oberstaatsanwalt bittet 
um Auskunft, ob das Vorhandensein des Ausschusses dem RMJ bekannt sei. Er habe 
bisher nicht angenommen, daß die Genehmigung zu einem derart gefährlichen Ein­
griff in einem so vorgerückten Schwangerschaftsstadium erteilt werden könne. 
Der Sachverhalt wird näherer Auklärung bedürfen. Objektiv betrachtet, hat der ope­
rierende Arzt sich der Abtreibung, vielleicht auch der fahrlässigen Tötung schuldig ge­
macht. Ein etwa vorliegender Ausschußbeschluß würde dann objektiv nichts ändern, 
aber der Arzt würde sich mit Erfolg darauf beriefen können, daß er in dem Ausschuß­
beschluß einen Rechtf ertigungsgrund für sein Handeln gesehen habe. . . . Es wird 
aber weiter zu prüfen sein, ob der etwaige Beschluß wirklich auch die Schwanger­
schaftsunterbrechung bei einer derartig hochgradig Schwangeren gestattete, ob nicht 
vielmehr auch dieser Beschluß davon ausging, daß der Arzt im Einzelfalle prüfen müs­
se, ob die Operation eine Lebensgefahr für die Schwangere bedeute. Es fragt sich wei­
ter, ob und wieweit die Personen sich strafbar gemacht haben, die den Beschluß gefaßt 
haben. Man würde sie unter Umständen als mittelbare Täter der bei dem Operateur 
nun aus subjektiven Gründen nicht verfolgbaren Abtreibung machen können. Ob 
auch bei ihnen Schuldaussch/ießungsgründe vorhanden sind, läßt sich schwer sagen. 
(Vermerk Massfeller, RMJ, v. 23. 8. 1935, ZStA, 30.01, 10161). 
Die weitere Entwicklung ist aus den Akten des RMJ nicht zu entnehmen bis auf einen 
Vermerk vom 21. 2. 1936 darüber, daß das Verfahren von dem Oberstaatsanwalt des 
Landgerichts München 1 sowie aufgrund einer Verfügung der Zentralen Staatsgewalt 
im RMJ mit Einverständnis des Ministers eingestellt worden sei. (ZStA, 30.01, 10162). 

Anmerkungen 

I! Die zuvor vom Bundestag verabschiedete „Fristenlösung'', welche die Entscheidung über einen 
Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten drei Monate in das Ermessen der Frau selbst gelegt htit­
te, wurde im Februar 1975 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verworfen. 

2! Der Pretiflische Landesgesundheitsrat diskutierte im Juli 1932 über „Eugenik im Dienst der Volks­
wohlfahrt'' und arbeitete eine Gesetzesvorlage für ein Sterilisationsgesetz aus. Dieses war die Grundla­
ge des knapp ein Jahr spiiter erlassenen „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses", welches 
- im Gegensatz zum preußischen Entwurf - die zwangsweise Sterilisierung vorsah (Grossmann 
1984). 

3! Die Vererblichkeit von Tuberkulose war allerdings umstritten und im Nationalsozialismus keine Steri­
lisationsindikation, wohl aber ein Grund für Eheverbote. 

4J Vgl. hierzu Hausen (1984), bes. den Abschnitt „Mütter in der Weimarer Zeit" und hier S. 508-513 über 
die Hygienisierung der Gesellschaft, steigende Kleidungsstandards, lebenserhaltenden Pflegeau/wand 
für Siiuglinge u. a. m. 

5J Mason vertritt diese These unter explizitem Ausschluß der Zwangssterilisation als soziales Repressions­
instrument (vgl. Bock 1979) und der Verkennung der Funktion des öffentlichen Gesundheitswesens als 
Kontroll- und Selektionsinstanz insbesondere für Frauen. 

6J Die Fabrikarbeit von Müttern begann sich erst in der Weimarer Zeit im Zuge der Rationalisierungswel­
le der Industrie durchzusetzen. Mütter in den Unterschichten trugen zwar schon immer durch atifler­
htiusliche Arbeit zum Familieneinkommen bei, in der Regel jedoch, zumal wenn sie mehrere Kinder 
hatten, durch stundenweise Arbeit als Put:efrau, Waschfrau, Büglerin u. ii ., bei der sie die Kinder z. T. 
mit beaufsichtigen konnten, nicht aber ganztags in Fabriken, auch wenn sie dort bis zur Geburt des er­
sten oder zweiten Kindes gearbeitet hatten. Zur Schaffung des weiblichen Rationalisierungsproletariats 
im Nationalsozialismus (vgl. Tröger 1981), insbesondere die Abschnitte: Die biologische Qualifizierung 
zur Fließbandarbeit, Die Mutter am Fließband, Von Hitlers Reservearmee zur psychotrainierten Mut­
ter (S. 264 ff) 

7J Ein Gesetzentwurf mit diesem Titel wurde zwischen Juli und Oktober 1933 erarbeitet und im „Sach­
verstiindigenausschußfür Bevölkerungs- und Rassenpolitik" beraten. Eine erste Erwiihnung in den 



Aktenfindet sich im Protokoll der Kabinettssitzung vom 14. 7. 1933, im Zusammenhang mit der Be­
schlußfassung über die Zwangssterilisation: „Der Stellvertreter des Reichskanzlers .. . würde es be­
grüßen, wenn der Reichsminister des Innern sich entschließen würde, eine Bestrafung für Benut­
zung von Empfängnisverhütungsmitteln zu erwägen" (Bundesarchiv (BA), R 43 ll/720). Damit 
schoß er allerdings über das Ziel hinaus: eine strafrechtliche Velfolgung einzelner „Täterinnen" und 
„Täter" ist hier schlechterdings unmöglich! 

8) Nach einem Reichsgerichtsurteil vom II. 3. 1927 war die Vornahme der medizinisch indizierten 
Schwangerschaftsunterbrechung als „übergesetzlicher Notstand" von den Strafverfolgungsbehör­
den anerkannt. Der am 26. Mai 1933 wiedereingeführte §219 Strafgesetzbuch (StGB) über das Ver­
bot von Abtreibungsgegenständen nahm ausdrücklich solche für ärztliche Eingriffe aus, was einer 
indirekten gesetzlichen Zulassung der medizinischen, aber auch der eugenischen Indikation gleich­
kam. Bis 1935 hatten die medizinische und eugenische Indikation für Schwangerschaftsunterbre­
chungen keine direkte gesetzliche Grundlage. Sie wurde erst im Zusammenhang mit dem hier im 
Mittelpunkt stehenden Gesetzentwurf geschaffen. 

9) Die Anzeigepflicht für jede operative „ Unfruchtbarmachung" auch aus anderen Gründen als den 
im Sterilisationsgesetz angegebenen, also z.B. Gebtirmutterentjernungen, war bereits durch das 
GzVeN im Juli 1933 vorgeschrieben. 

10) im Unterschied zur von den Strafgerichten verhiingbaren Kastration als Strafe oder als sog. „Maß­
regel der Sicherung und Besserung" und der Zwangssterilisation. 

ll) 1. Änderungsgesetz des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses v. 26. 6. 1935 und 4. 
Durchführungsverordnung v. 18. 7. 1935, RGBI /, S. 773 und 1035. 

l2) zur rassistischen Abtreibungs„indikation" und erzwungenen Sterilisationen (vgl. Bock 1979, 1985). 
13) Max Marcuseführt 1931 nach einer Zusammenstellung von Annemarie Durand-Wever allein 77 che­

mische Verhütungsmittel (Pasten, Salben, Ziipfchen etc.) auf, deren chemische Zusammensetzung 
bekannt war. Zur Verbreitung und staatlichen Überwachung der Aktivitiiten der Laiengruppen der 
Sexualreformbewegung (vgl. Grossmann 1983 a und 1984). 

14) Diese Fachkonferenzen waren 1930 und 1931 von der „Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung" 
und dem „Bevölkerungspolitischen Ausschuß" (des Reichstages?) einberufen worden. Eingeladen 
waren „neben einer Reihe führender Gyniikologen und Universitiitslehrer einige der bekanntesten 
Berliner Fraueniirztinnen und einige Sozialhygieniker" (Archiv 1931). 

15J Vgl. hierzu Leibfried, Tennstedt (1981), Prass, Winau (1984) 
16J Interne Statistiken im Nationalsozialismus wiesen die Hebammen als die am meisten an Abtreibun­

gen beteiligte Berufsgruppe von Heilpersonen aus. Wieweit dies ein traditionell höherer Anteil ist 
oder ob er durch den „Ausfall" verfolgter und emigrierter Ärzte bedingt ist, liißt sich kaum ab­
schiitzen. Zu Methoden der Selbstabtreibung vgl. Bergmann (1983). 

17) nach der Aufhebung der parlamentarischen Demokratie das geset<.gebende und gesetzausführende 
politische Gremium (vgl. Broszat 1969). 

18J Ein entsprechender Paragraph war jedoch zur Aufnahme in das geplante neue „ Volksstrafgesetz­
buch" vorgesehen, das nie verabschiedet wurde. 

19) Die Sterilisierung wie die Schwangerschaftsunterbrechung aus gesundheitlichen Gründen sind von 
denselben Eingriffen aus rassenhygienischen bzw. eugenischen Gründen strikt zu trennen. Nach den 
Richtlinien (1936) war die medizinische Indikation für Sterilisation gegeben „bei Vorhandensein ei­
nes das Leben und die Gesundheit erheblich gefahrdenden Leidens: a) wenn dieses Leiden Aushei­
lung oder auch nur zeitweiligen Stillstand nicht mehr erwarten /aßt, b) wenn das Leiden erfahrungs­
gemaß durch eine Schwangerschaft verschlimmert wird, oder in einer vorausgegangenen verschlim­
mert worden ist. In jedem Falle", so heißt es hier weiter, „muß der psychischen Einstellung der 
Kranken zur Frage der dauernden Unfruchtbarmachung Rechnung getragen werden. Falls der 
Wunsch nach Kindern stark in der Kranken verankert ist, muß unter allen Umstanden von einer 
operativen Dauersterilisierung Abstand genommen werden, auch auf die Gefahr hin, daß bei Ver­
sagen der Praventivmaßnahmen einmal eine Unterbrechung notwendig werden könnte". Für die 
„operative Dauersterilisierung" aus eugenischen Gründen hingegen war die „psychische Einstel­
lung" der Betroffenen vollkommen belanglos. Sie wurde - von wenigen Ausnahmen in den ersten 
Monaten abgesehen (Bock 1979) - zwangsweise durchgeführt. 

20> Bis zur Gründung der Reichsärztekammer (RÄK) waren die Gutachterstellen bei den örtlichen Stellen der 
Kassenarztlichen Vereinigung Deutschlands (KVD) angeschlossen. Zur Gleichschaltung der arztlichen 
Standesverbtinde vgl. Baader (1984), der diesen Prozeß charakterisiert als „zumindest im gleichen Maße 
(wie der Druck von außen, G. C.) Selbstgleichschaltung und Selbstreinigung". 

21) In der arztlichen Standesordnung vom 5. 9. 1926 heißt es: „ § I Abs. g. Es ist die Pflicht des Arztes, das 
keimende Leben zu erhalten, soweit dem nicht lebensgefahr/iche Zustände der Mutter entgegentreten. 
Ohne zwingende Gründe darf er niemals die Fortpflamungsfahigkeit vernichten" (zitiert aus Deutsches 
Ärzteblatt Nr. 19, 1935, S. 462). 
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22) „(Die vitale Indikation) kommt in Frage bei 1) echter Hyperemesis (unstillbarem Erbrechen), 2) ausge­
brochener Eklampsie (schweren Krompfen), 3) Präeklampsie und Schwangerschaftsnephropathie ( = re­
lative vitale Indikation) (schwere Nierenerkrankung), 4) Herzerkrankungen bei schwerster Dekompensa­
tion, 5) Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), 6) neurologischen Erkrankungen, a. Epilepsie, b. Schwan­
gerschaftschorea, 7) genitalen Erkrankungen wie Retroflexio uteri incarcerata (Abknickung der graviden 
und f1Xierten Gebärmutter, führt bei Erreichen einer bestimmten Größe des Uterus zu Einklemmungser­
scheinungen), Myome mit Stieldrehung (gutartigem Geschwulst), 8) chirurgischen Erkrankungen, wenn 
die schwangere Gebärmutter die eilige Operation technisch unmöglich macht, wie z. B. bei gewissen 
Beckentumoren ... usw." (Stad/er 1938a) „Alle anderen Erkrankungen können ohne Bedenken von der 
sofortigen Unterbrechung ausgeschlossen und dem ... heute obligatorischen Gutachterverfahren zuge­
leitet werden" (Stad/er 1938 b). (Die Erklärungen in Klammern sind verkürzt entnommen aus Willibald 
Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 1977). 

23) Neben dem absoluten Verbot einer Schwangerschaftsunterbrechung aus sozialen oder wirtschaftlichen 
Gründen existierten während des Nationalsozialismus vier „Indikationen": neben der medizinischen und 
eugenischen die sog. „rassische" für Jüdische Frauen (ab 1938), für polnische, russische und andere 
Zwangsarbeiterinnen oder deutsche Frauen, die von einem Mann aus diesen Länder schwanger waren 
(Sonderbestimmungen für Polen) (ab 1943) (vgl. Bock 1979) und die ethische Indikation (Abtreibung 
nach Vergewaltigung), verbunden mit der Zulassung eugenischer Schwangerschaftsunterbrechungen bei 
sog. „erbgesunden" Frauen, wenn der „Erzeuger" nachgewiesenermaßen der Vergewaltiger, „erbkrank" 
oder „asozial" war. Die letzten Indikationen beruhten auf Geheimerlassen. 

24> Sterilisationsgründe waren: „angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres (manisch-depressivers) 
Irresein, erbliche Fallsucht (Epilepsie, G. C.), erblicher Veitstanz (Huntingtonsche Chorea, G. C.), erbli­
che Blindheit, erbliche Taubheit, schwere erbliche körperliche Mißbildung (z. B. Klumpfuß oder Buckel 
und Hf,/ftgelenksverrenkung, G. C.), schwerer Alkoholismus" (Gütt, Radin, Ruttke 1936). 

25J Dieser „ Wesensunterschied" mtlj] als typisches Produkt miinnlicher „Kopfgeburt" (Fischer-Hornberger 
1984) angesehen werden, denn eine Sterilisation ist ein weitaus tiefgreifenderer Eingriff als eine Schwan­
gerschaftsunterbrechung, da sie die potentielle Gebärfähigkeit irreversibel außer Kraft setzt. Selbstver­
ständlich abzulehnen sind natürlich beide Eingriffe, wenn sie unter Zwang durchgesetzt werden. Unab­
dingbar sind im Gegenteil - weltweit - gesellschaftliche Strukturen, die Frauen die Entscheidung zu 
Kindern oder keinen zugestehen, ohne sie zu diskriminieren (vgl. hierzu die Aufsätze in Arditti u. a. 
1985). Zur Sterilisation als Genozid im Nationalsozialismus vgl. Mitseher/ich, Mielke (1979); zum Zusam­
menhang von eugenischer Schwangerschaftsunterbrechung, Sterilisation und der „ Vernichtung lebensun­
werten Lebens" vgl. Nowak (1978). 

26J vgl. hierzu die von März bis September 1933 im Deutschen Ärzteblatt ausgetragene Kontroverse in den 
Nr. 9, 15, 18, 22 (62. Jg.) und 13 (63. Jg.). 

27) Über genaue Zahlen geben die von mir eingesehenen Akten keine Auskunft. Das Reichsministerium des 
Innern (RMdl) ging für die „ Übergangsperiode", d. h. bis alle „Erbkranken" erfaßt und sterilisiert sein 
würden, von höchstens 5% „Schwangerschaftsfällen" aus. Berechnet auf die im ersten Jahr zwangssteri­
lisierten Frauen ergibt sich so die Zahl von etwa 1800 (Manuskript Gült, Febr. 1935, „ Soll die Unterbre­
chung der Schwangerschaft bei erbkranken Frauen mit oder ohne deren Einwilligung erfolgen?" BA, R 
1815585). 

28) Bis zur Schaffung des zentral gesteuerten staatlichen Gesundheitswesens im Jahr 1935 stellten Kreis- und 
Amtsärzte die Antroge auf Sterilisation bei den neu geschaffenen sog. „Erbgesundheitsgerichten ", die je­
weils mit einem Juristen und zwei Ärzten besetzt waren und über die Vornahme einer Sterilisation ent­
schieden. Nach 1935 stellten allein die Amtsärzte die Anträge. Für die gesamte Ärzteschaft bestand An­
zeigepflicht bei den Amtsärzten (vgl. Gütt, Rüdin, Ruttke 1936). 

29) Drei Beschlüsse sind in den Akten der Reichsministerien enthalten, vom 16. 3. und 17. 10. 1934 und vom 
II. 2. 1935. Es müssen jedoch mehr gewesen sein, vgl. Brücks, Rothmaler 1984). 

30) Das RMdl billigte den Beschltlj] vom 16. 3. 1934 wegen der von der Frau aufgrund ihrer Schwangerschaft 
glaubhaft gemachten Suizidabsichten. Aus diesem Grunde stelle der Abbruch zugleich eine Heilbehand­
lung dar und sei insofern nicht rechtswidrig. Damit folgte es der von der Ärzteschaft in der Weimarer Zeit 
weitgehend anerkannten psychiatrisch-medizinischen Indikation für eine Schwangerschaftsunterbrechung 
bei Selbstmordgefahr, was allerdings in den 1936 erscheinenden „Richtlinien" als medizinischer Unter­
brechungsgrund abgelehnt wurde. Suizidgeflihrdete schwangere Frauen, so heißt es dort sinngemäß, ge­
hörten - wenn sie nicht unter die psychiatrischen Indikationen des Sterilisationsgesetzes fielen - zur 
„Selbstmordverhütung" in die psychiatrische Anstalt und hatten die Schwangerschaft auszutragen. (Über 
die beiden anderen Beschlüsse des Hamburger Gerichts sind in den Akten des RMdl keine Unterlagen 
vorhanden.) · 

31) abgedruckt in der Juristischen Wochenschrift 1935, S. 215 
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Vorankündigung Heft 15 

Frauen und Geld (Arbeitstitel) 
Das Thema Frauen und Geld spielte in der feministischen Diskussion bisher nur eine 
marginale Rolle. Allenfalls in der Diskussion um Staatsknete und im Rahmen der fe­
ministischen Auseinandersetzung zum Mindesteinkommen wird die Geldfrage erör­
tert. 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, die feministische Gesellschafts- und Staatstheorie um 
die Geldfrage zu erweitern. Das heißt für uns, daß wir über strukturelle und aktuelle 
Frauenarmut hinaus die Geldfrage grundsätzlich erörtern wollen. Die Geldfrage stel­
len heißt daher für uns, die Frage nach der Verteilung von Ressourcen, Macht und 
Herrschaft zu stellen. 
Uns erscheint es wichtig, die Entwicklung der Geldwirtschaft im historischen Prozeß 
aus Frauenperspektive aufzuarbeiten und die Zusammenhänge zur geschlechtlichen 
Arbeitsteilung, d. h. die Ausgrenzung von Frauen auf monetär unbewertete Arbeit 
(Subsistenzarbeit, Hausarbeit) aufzuweisen. 
Geld als Metapher für Herrschaft verweist uns auch auf die Funktion des Geldes für 
die Entstehung und Aufrechterhaltung des patriarchalischen Kapitalismus. 
Aus Frauenperspektive ist die Geldfrage bisher aus der Defizitsituation analysiert wor­
den, Frauen als Nicht-Geldbesitzerinnen, als Abhängige, als Arme. 
Der Mangel an Geld bedeutet für Frauen ökonomische und soziale Abhängigkeit und 
vor allen Dingen Arbeit und nochmals Arbeit, um die Geldlosigkeit durch vermehrte 
Subsistenz- und Hausarbeit zu kompensieren. 
Wir wollen auch die Frage beantworten, welche Folgen sich aus dem gebrochenen Ver­
hältnis von Frauen zu Geld ergeben. Wenn wir Arbeit aus Liebe verrichten und auf 
Entlohnung verzichten, erfüllen wir dann nicht genau die Funktion, die uns zugedacht 
ist, in falschverstandener weiblicher Bescheidenheit? Wenn wir uns dagegen wehren, 
alles in Geld aufzurechnen, wem nützt diese Haltung, wenn wir sie nicht verbinden mit 
Alternativstrategien in Richtung Reduzierung der Geldwirtschaft? Nur die wenigsten 
Frauen verfügen über „eigenes" Geld, die meisten leben vom Geld des Ehemannes, 
des Staates oder haben sogenannte abgeleitete Ansprüche auf Geld in Form von Ren­
ten, Unterhaltsansprüchen etc. Wir haben es weitgehend den Männern überlassen, 
welche Arbeit Geld „wert" ist und welche nicht. Die uns aufgezwungene Bescheiden­
heit hat uns verlernen lassen, Ansprüche und Maßstäbe zu entwickeln für eine gerechte 
Verteilung von gesellschaftlich notwendiger Arbeit und eigenständiger Existenzsiche­
rung. 
Auch unter Frauen ist das Geldthema weitgehend tabu. Wie gehen wir mit Geld um, 
mit eigenem Geld, mit fremden Geld, mit Reichtum, mit Armut? Haben wir was zu 
verschenken, können wir Geld annehmen, ohne in Abhängigkeit zu kommen? Wie 
können wir dem Dilemma entkommen, einerseits Geld zum Überleben zu brauchen 
und andererseits die kapitalistische Geldlogik als lebenszerstörend zu erfahren? 
Wenn wir die interne Spaltung unter Frauen aufheben wollen - arme Frauen, reiche 
Frauen - müssen wir das Geldthema enttabuisieren. 
Ansätze zu Gemeinsamkeiten bietet u. a. die Forderung nach einer eigenständigen mo­
netären Existenzsicherung für Frauen. Uns ist es wichtig, das Thema Geld nicht losge­
löst von den individuellen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu diskutieren. 
Das heißt sowohl, daß wir nicht reich werden wollen auf Kosten Anderer (wie die 
Männer), das heißt aber auch, daß wir den Kampf um Geld verbinden müssen mit 
dem Kampf um bessere Lebensbedingungen, bei uns und in der Dritten Welt. 
Wir hoffen auf viele Beiträge von Euch bis zum 30. 8. 85 (Redaktionsschluß). 
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